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Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst – 4/2024 

Anhörung im Landtag zur Altersgrenze Feuer-

wehr - Mahnwache am 22.04.2024  

Der Innenausschuss des Landtages hat beschlossen, eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Lan-

desregierung zur Änderung des Landesbeamtengesetzes (LBG) am 22.04.2024 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 

12.00 Uhr im Landtag durchzuführen. Die komba gewerkschaft nrw wird durch  die  Kollegen Tagliafierro 

und Schwill  als Sachverständige  vertreten sein.

Wir kommen wieder! 

Bereits während der letzten Mahnwache haben wir 

angekündigt, dass weitere Aktionen gegen die An-

hebung der  Altersgrenze Feuerwehr geplant sind. 

Im Rahmen der Anhörung im Innenausschuss ruft 

die komba gewerkschaft nrw gemeinsam mit ver.di 

zu einer Mahnwache vor dem Landtag in Düsseldorf 

auf.  

Am Montag, 22. April 2024 in der Zeit von 09.00 Uhr 

bis ca. 13.00 Uhr wollen wir uns wieder treffen und 

die Forderung nach Beibehaltung der Altersgrenze 

von 60 Jahren unterstützen. Anmeldungen bitte bis 

zum 18.04.2024 über den Link: 

https://t1p.de/4wdmg  

 

 
Es sollen Delegationen möglichst aus allen  Feuer-

wehren des Landes erscheinen. Bitte bringt dazu 

ein Schild mit dem Namen  Eurer Feuerwehr mit. 

Ebenso sollen Fahnen der komba gewerkschaft nrw 

mitgebracht werden.  

Anreise zur Mahnwache 

Bitte organisiert wieder Fahrgemeinschaften nach 

Düsseldorf. Über einzelne Orts- und Kreisverbände 

und Regios der komba gewerkschaft nrw werden 

Busse gechartert, um eine erleichterte Anreise zu 

ermöglichen. Bitte informiert Euch vor Ort, ob dies 

vorgesehen ist. 

Wie geht es weiter? 

In der Anhörung zum Gesetzentwurf werden die 

Sachverständigen der Gewerkschaften und Ver-

bände gehört. Die politischen Parteien im Landtag 

werden die Gutachten der Sachverständigen aus-

werten und in ihre Beratungen mit einbeziehen. 

Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der vor-

liegende  Gesetzentwurf der Landesregierung abge-

ändert wird. Er wird dann in einer 2. Lesung im 

Landtag voraussichtlich im Juni verabschiedet wer-

den. Das geänderte Gesetz soll nach dem derzeiti-

gen Stand zum 01.07.2024 in Kraft treten. 

Kommt nach Düsseldorf! Es geht um Eure Alters-

grenze! 

https://t1p.de/4wdmg

